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§	1	 Name,	Sitz	und	Geschäftsjahr	
	

1. Der	am	11.	Januar	2011	in	Göppingen	gegründete	Porsche	Club	führt	den	Namen:	

Porsche	Club	für	den	klassischen	911	Südwest	e.	V.	

	

2. Der	Porsche	Club	hat	seinen	Sitz	in	Ebersbach	a.d.	Fils	und	ist	im	Vereinsregister	beim	Amtsgericht	

Göppingen	eingetragen.	

	

3. Das	Geschäftsjahr	ist	das	Kalenderjahr.	

§	2	 Zweck	und	Zielsetzung	
	

1. Die	Tätigkeit	des	Vereins	verfolgt	 keine	wirtschaftlichen	Ziele.	 Sie	 ist	nicht	auf	die	Erzielung	von	

Gewinnen	ausgerichtet.	

	

2. Zweck	des	Vereins	ist	es:		

§ Die	gemeinsamen	Interessen	von	Liebhabern	des	Porsche-Modells	911	wahrzunehmen	und	zu	

fördern.	

§ Den	Mitgliedern	ideelle	Unterstützung	bei	der	Erhaltung	und	Wiederherstellung	von		

technischem	Kulturgut	zu	leisten.		

	
3. Dieser	Zweck	wird	insbesondere	durch	Zielsetzung	wie	folgt	verwirklicht:	

§ Organisation	 von	Unternehmungen	 und	Veranstaltungen	 gesellschaftlicher	 Art	 im	 Sinne	 des	

Vereinszweckes.	

§ Verbreitung	von	Informationen	über	den	klassischen	Porsche	911	sowie	der	Vereinsinteressen	

§ gegenseitige	ideelle	Unterstützung	und	Hilfe	der	Mitglieder.	

§	3	 Mitgliedschaft	

	
1. Ordentliches	Mitglied	kann	jede	natürliche	Person	des	öffentlichen	oder	privaten	Rechts	werden,	

sofern	sie	im	Besitz	eines	luftgekühlten	Porsche	911	ist	(artverwandte	Fahrzeuge	wie	z.	B.	912	sind	

auf	Beschluss	des	Vorstandes	zugelassen).		

	

2. Juristische	 Personen	 können	 fördernde	 oder	 außerordentliche	Mitglieder	 -	 ohne	 Stimmrecht	 -	
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werden.	

3. Durch	die	Unterschrift	des	Aufnahmeantrags	erkennt	der	Bewerber	die	Satzung	des	Porsche	Club	

für	 den	 klassischen	 911	 Südwest	 e.	 V.	 an.	 Er	 verpflichtet	 sich,	 die	 Satzungsregelungen	 und	 die	

Ordnungen	des	Vereins	sowie	die	Beschlüsse	der	Vereinsorgane	zu	befolgen.	

4. Jedes	Mitglied	verpflichtet	sich,	den	Bestimmungen	dieser	Satzung	und	den	Beschlüssen	der	MV	

zu	 folgen,	den	Porsche	Club	 für	den	klassischen	911	Südwest	e.V.	aktiv	 zu	 fördern	und	sich	am	

Clubleben	rege	zu	beteiligen.	

5. Der	Aufnahmeantrag	ist	schriftlich	zu	stellen.	

	

6. Über	die	Aufnahme	entscheidet	der	Vorstand,	der	die	Entscheidung	dem	Antragsteller	innerhalb	

angemessener	Frist	schriftlich	bekannt	zu	geben	hat.	

	

7. Die	Ablehnung	eines	Aufnahmeantrags	muss	nicht	begründet	werden.	

§	4	 Mitgliedsbeiträge	
	

1. 		Jedes	Mitglied	hat	einen	Jahresbeitrag	zu	leisten,	dessen	Höhe	die	Mitgliederversammlung	festlegt.	

	

2. 		Der	Mitgliedsbeitrag	wird	per	Bankeinzug	zum	31.	Januar	jeden	Jahres	auf	das	Konto	des	Vereins	

eingezogen.	

	

3. 		Bei	 Neuaufnahmen	 ist	 eine	 Aufnahmegebühr	 mit	 der	 ersten	 Beitragszahlung	 fällig.	 Bei	 Eintritt	

während	 des	 Geschäftsjahres	 ist	 der	 jeweilige	 Jahresbeitrag	 durch	 zwölf	Monate	 zu	 teilen	 und	

dieser	Wert	mit	der	Anzahl	der	Monate	ab	dem	Beitrittsmonat	bis	 zum	Geschäftsjahresende	 zu	

multiplizieren.	Der	Beitrag	wird	binnen	eines	Monats	nach	der	Bestätigung	des	Aufnahmeantrags	

durch	Lastschrifteinzug	beglichen.	
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§	5	 Beendigung	der	Mitgliedschaft	
	

1. Die	Mitgliedschaft	endet:	

	

Mit	dem	Tod	des	Mitglieds,	bei	juristischen	Personen	bei	Geschäftsaufgabe	oder	Liquidation.	Eine	

Weiterführung	 der	Mitgliedschaft	 ist	 auf	 Antrag	 der	 Erben	 /	 Liquidatoren	 durch	 Übertragung	

derselben	mit	Zustimmung	des	Vorstandes	zulässig.	

	

Durch	freiwilligen	Austritt.		

Dieser	 ist	 zum	 Jahresende	 möglich	 und	 dem	 Vorstand	 schriftlich	 mitzuteilen.	 Dabei	 ist	 eine	

Rückzahlung	 des	 geleisteten	 Jahresbeitrags	 nicht	 möglich.	 Der	 freiwillige	 Austritt	 muss	 durch	

schriftliche	Erklärung	gegenüber	einem	Mitglied	des	Vorstands	erfolgen.	Er	 ist	zum	Schluss	des	

Kalenderjahres	unter	einer	Einhaltung	einer	Kündigungsfrist	von	drei	Monaten	zulässig.	

	

Durch	Ausschluss.		

Ein	Mitglied	 kann	 durch	 Beschluss	 des	 Vorstandes	 von	 der	Mitgliederliste	 gestrichen	werden,	

wenn	es	trotz	zweimaliger	Mahnung	mit	der	Zahlung	des	Beitrags	im	Rückstand	ist.	Die	Streichung	

darf	erst	beschlossen	werden,	nachdem	seit	der	Absendung	des	zweiten	Mahnschreibens	mehr	

als	zwei	Monate	vergangen	sind	oder	wenn	das	Mitglied	sich	grober	Verstöße	gegen	Zwecke	und	

Ziele	 des	 Porsche	 Club	 für	 den	 klassischen	 911	 Südwest	 e.V.	 oder	 dessen	 Satzung	 zuschulden	

kommen	lässt.	Der	Ausschluss	ist	dem	Mitglied	per	Einschreiben	mitzuteilen.	Ansprüche	des	Clubs	

an	das	Mitglied	enden	nicht	mit	dem	Ende	der	Mitgliedschaft	im	Club.	

	

Nach	Beendigung	der	Mitgliedschaft	dürfen	Mitgliedkarte	und	Clubabzeichen	nicht	mehr	genutzt	

bzw.	öffentlich	geführt	werden.	Außerdem	erlöschen	sämtliche	Rechte	und	Ansprüche	an	den	

Club,	sein	Vermögen	und	seine	Einrichtungen.	

	 	

§	6	 Organe	des	Vereins	
	

a. Vorstand	

b. Mitgliederversammlung	
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§	7	 Vorstand	
	
1. Der	Vorstand	setzt	sich	zusammen	aus:	

-	dem	Präsident	

-	dem	Vize-Präsident	

-	dem	Schatzmeister	

	

2. Vorstand	im	Sinne	des	§	26	BGB	sind	der	Präsident,	der	Vize-Präsident	und	der	Schatzmeister.	Der	

Präsident	 ist	zur	Alleinvertretung	berechtigt.	Der	Vize-Präsident	und	der	Schatzmeister	dürfen	nur	

mit	einem	weiteren	Vorstandsmitglied	den	Verein	vertreten.	

	

3. Die	Mitglieder	des	Vorstandes	haben	speziell	folgende	Aufgaben:	

3.1. der	Präsident	vertritt	den	Verein	in	allen	geschäftlichen	Bereichen	nach	innen	und	außen,	er	

führt	die	Mitgliederliste	

3.2. der	Vize-Präsident	übernimmt	im	Verhinderungsfall	des	Vorsitzenden	oder	des	Schatzmeisters	

deren	jeweiligen	Bereiche	

3.3. der	Schatzmeister	verwaltet	das	Vereinsvermögen	und	führt	die	Kasse	

	

4. Der	Vorstand	wird	von	der	Mitgliederversammlung	auf	die	Dauer	von	zwei	 Jahren	gewählt,	bleibt	

jedoch	bis	zur	Neuwahl	 im	Amt.	Die	Vorstandsmitglieder	sind	einzeln	zu	wählen	und	müssen	dem	

Verein	 angehören.	 Die	 Vereinigung	mehrerer	 Vorstandesämter	 in	 einer	 Person	 ist	 nicht	 zulässig.	

Scheidet	 ein	 Vorstandsmitglied	 während	 einer	 Wahlperiode	 aus,	 wählt	 der	 Vorstand	 ein	

Ersatzmitglied	für	die	restliche	Amtsdauer.	Bei	grober	Pflichtverletzung,	bei	Verstoß	gegen	Treu	und	

Glauben	 mit	 Rücksicht	 auf	 die	 Verkehrssitte	 oder	 bei	 Unfähigkeit	 zur	 ordnungsgemäßigen	

Geschäftsführung	 eines	 Vorstandsmitglieds	 während	 der	 Wahlperiode,	 kann	 durch	 einfache	

Mehrheit	 der	 übrigen	 Vorstandsmitglieder	 dieses	 Vorstandsmitglied	 sofort	 von	 seinem	 Amt	

enthoben	 und	 aus	 dem	Vorstand	 ausgeschlossen	werden.	 Die	 Vereinsmitglieder	 sind	 darüber	 bis	

spätestens	zwei	Wochen	nach	der	Enthebung	schriftlich	zu	informieren.	

	

5. Jedes	Vorstandsmitglied	ist	für	seinen	Aufgabenbereich	allein	entscheidungsberechtigt,	sofern	es	die	

Satzung	nicht	anders	vorschreibt.	Die	jeweiligen	Vorstandskollegen	sind	über	das	Tun	unaufgefordert	

schriftlich	 zu	 informieren.	 Bei	 Vorstandssitzungen,	 die	 nach	 Bedarf	 einberufen	 werden,	 ist	 zu	

Beweiszwecken	ein	Kurzprotokoll	zu	führen.	Es	ist	von	den	Teilnehmern	zu	unterschreiben.	
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§	8	 Finanzielle	Mittel	
	
1. Die	 finanziellen	Mittel	 zur	Wahrnehmung	der	Vereinsziele	werden	 aufgebracht	 durch	 Erträge	 aus	

Unternehmungen	 und	 Veranstaltungen	 des	 Vereins,	 sowie	 aus	 Mitgliederbeiträgen.	 Alle	 Mittel	

dürfen	nur	 für	 die	 satzungsmäßigen	 Zwecke	 verwendet	werden.	 Zweckgebundene	Ausgaben	 sind	

ordnungsgemäß	und	zeitnah	zu	belegen.	

	

2. Das	 Konto	 des	 Vereins	 bedarf	 eines	 entsprechenden	 Guthabens,	 um	 eventuelle	 Ausgaben	 zu	

genehmigen.	Es	darf	keine	Person	durch	Ausgaben,	die	dem	Zweck	des	Vereins	fremd	sind	oder	durch	

unverhältnismäßig	hohe	Vergütungen,	begünstigt	werden.	

	

3. Alle	Inhaber	von	Vereinsämtern	sind	ehrenamtlich	tätig.	

	

4. Alle	Erträge	bzw.	Einnahmen	und	Ausgaben	sind	wie	folgt	durch	den	Vorstand	zu	genehmigen:	

4.1. Beträge	bis	200,-	Euro	durch	ein	Vorstandsmitglied	

4.2. Beträge	bis	500,-	Euro	durch	den	1.	Vorsitzenden	oder	zweier	Vorstandsmitglieder	

4.3. Beträge	 bis	 1.000,-	 Euro	 durch	 den	 1.	 Vorsitzenden	 gemeinsam	 mit	 einem	 weiteren	

Vorstandsmitglied	

4.4. Beträge	über	1.000,-	Euro	durch	Mehrheitsbeschluss	des	Vorstands.	

	

§	9	 Mitgliederversammlung	(MV)	
	
1. Die	MV	umfasst	alle	anwesenden	Mitglieder.	Sie	findet	jährlich	statt.	Die	MV	ist	nicht	öffentlich.	Der	

Vorsitzende	als	Leiter	der	MV	kann	jedoch	Gäste	zulassen.	

	

2. Einberufung:	

Die	Mitglieder	 sind	 vom	 Vorstand	 unter	 Einhaltung	 einer	 Frist	 von	 zwei	Wochen	 schriftlich	 bzw.	

elektronisch	mit	Bekanntgabe	der	Tagesordnung	einzuladen.	Die	Einladung	gilt	als	zugegangen,	wenn	

sie	an	die	letzte	dem	Vorstand	schriftlich	bekannt	gegebene	(E-Mail-)/Adresse	abgesandt	worden	ist.	
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3. Tagesordnung:	

Sie	 wird	 vom	 Vorstand	 festgelegt.	 Anträge	 von	 Mitgliedern	 zur	 Tagesordnung	 müssen	 dem	

Vorsitzenden	eine	Woche	vor	der	MV	schriftlich	bzw.	elektronisch	vorliegen.	Über	einen	Antrag,	der	

nicht	auf	der	Tagesordnung	steht	oder	nicht	rechtzeitig	eingegangen	ist,	kann	nur	verhandelt	werden,	

wenn	mindestens	die	Hälfte	der	anwesenden	Mitglieder	diesem	zustimmen.	

	

4. Die	MV	ist	zuständig	für	folgende	Tagesordnungspunkte:	

a)	Bericht	des	Vorstandes	

b)	Bericht	des	Rechnungsprüfers	

c)	Genehmigung	des	Rechnungsabschlusses	

d)	Entlastung	des	Vorstandes	(zusammen	oder	einzeln)	

e)	Wahl	des	Vorstandes	(alle	2	Jahre)	

f)	Wahl	des	Rechnungsprüfers	(alle	2	Jahre)	

g)	Beitragsfestsetzung	

h)	Beschlussfassung	über	alle	vorliegenden	Anträge	

i)	Satzungsänderung	

j)	Auflösung	des	Clubs	

	

Über	die	Ergebnisse	der	MV	ist	ein	Protokoll	anzufertigen	und	den	Mitgliedern	bekannt	zu	geben.	Das	

Protokoll	muss	von	zwei	Vorstandsmitgliedern	unterschrieben	sein.	

	

	

§	10		Außerordentliche	Mitgliederversammlung	

	

Außerordentliche	MVs	sind	unter	Angabe	des	Verhandlungsgegenstandes	einzuberufen	auf	Beschluss	

des	Vorstandes,	des	Präsidenten	oder	wenn	mindestens	20	%	der	Mitglieder	des	Porsche	Club	für	den	

klassischen	 911	 Südwest	 e.	 V.	 einen	 diesbezüglichen	 Antrag	 schriftlich	 bzw.	 elektronisch	 an	 den	

Präsidenten	 des	 Clubs	 richten.	 Einladungen	 zur	 außerordentlichen	 MV	 ergehen	 vom	 Präsidenten	

schriftlich	bzw.	elektronisch	mit	mindestens	14	Tagen	Ladungsfrist	unter	Angabe	der	Tagesordnung.	

	

Über	 die	 Ergebnisse	 der	 außerordentlichen	MV	 ist	 ein	 Protokoll	 anzufertigen	 und	 den	Mitgliedern	

bekannt	zu	geben.	Das	Protokoll	muss	von	zwei	Vorstandsmitgliedern	unterschrieben	sein.	
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§	11	 Abstimmungen	

1. Die	Wahlen	erfolgen	in	geheimer	Abstimmung.	Die	Mitgliederversammlung	kann	einstimmig	

beschließen,	eine	Wahl	durch	Handzeichen	durchzuführen.	

	

2. Über	Anträge	kann	mit	Zustimmung	der	Mehrheit	der	Stimmberechtigten	auch	durch	

Handzeichen	entschieden	werden.	

	

3. Jede	MV	 ist	ohne	Rücksicht	auf	die	Zahl	der	erschienenen	Stimmberechtigten	beschlussfähig.	Es	

entscheidet	regelmäßig	einfache	Stimmenmehrheit.	Unter	einfacher	Mehrheit	ist	eine	Mehrheit	zu	

verstehen,	 die	 eine	 Stimme	 mehr	 beträgt	 als	 die	 Hälfte	 der	 abgegebenen	 Stimmen.	 Stimm-

enthaltungen	werden	wie	 nicht	 abgegebene	 Stimmen	behandelt,	 ebenso	 abgegebene	 ungültige	

Stimmen	und	–	bei	Abstimmung	mit	Stimmzetteln	–	unbeschriftete	Stimmzettel.	Stimmengleichheit	

gilt	als	Ablehnung.	

	

4. 2/3-Mehrheit	der	abgegebenen	Stimmen	ist	erforderlich	bei	Beschlüssen	über:	

a)	Satzungsänderungen	

b)	die	Zulassung	von	Dringlichkeitsanträgen	

c)	Anträge	auf	Abberufung	des	Vorstands	oder	eines	Vorstandsmitglieds	

d)	Auflösung	des	Clubs.	

	

§	12	 Satzungsänderung	
		

Anträge	auf	Satzungsänderungen	können	nicht	als	Dringlichkeitsanträge	gestellt	werden.	Sie	werden	

vom	Vorstand	geprüft	und	der	MV	vorgelegt.	Diese	entscheidet	mit	2/3-Mehrheit	der	abgegebenen	

Stimmen.	

	

§	13	 Rechte	und	Pflichten	der	ordentlichen	Mitglieder	
	
1. Alle	 ordentlichen	 Mitglieder	 besitzen	 das	 aktive	 Wahlrecht.	 Sie	 können	 alle	 Einrichtungen	 und	

Angebote	des	Vereins	nutzen	und	an	allen	Veranstaltungen	teilnehmen.	Kostenbeteiligungen	setzen	

die	Veranstalter	fest.	
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2. Jedes	Mitglied	erhält	kostenlos	ein	Exemplar	der	Satzung.	

	

3. Zu	 den	 Pflichten	 der	Mitglieder	 gehört	 es	 vor	 allem,	 die	 Interessen	 und	 die	 Ziele	 des	 Vereins	 zu	

fördern,	Satzung	und	Beschlüsse	der	MV	und	des	Vorstands	zu	beachten,	 sowie	die	 festgesetzten	

Beiträge	pünktlich	zu	leisten.	

	

4. In	Streitfällen	kann	sich	jedes	Mitglied	beschwerdeführend	an	ein	Vorstands-Mitglied	wenden.	

	

§	14	 Vereinsinformationen	
	

Im	 Laufe	 des	 Jahres	 erhält	 jedes	 Mitglied	 kostenlos	 die	 offiziellen	 Mitteilungen	 des	 Vereins.	

Außerdem	wird	über	Themen	informiert,	die	Aktuelles,	Technik	und	Tuning,	Mitgliederbewegungen,	

Porschemarkt	 und	 geeignete	 Beiträge	 von	Mitgliedern	 beinhalten.	 Diese	 sollen	 an	 den	 Vorstand	

eingesandt	werden.	
	

§	15	 Auflösen	des	Vereins	
	
1. Der	 Beschluss	 zur	 Auflösung	 des	 Vereins	 kann	 nur	 in	 einer	 ordnungsgemäß	 einberufenen	 MV	

erfolgen.	 Er	 bedarf	 einer	 2/3-Mehrheit	 der	 anwesenden	Mitglieder.	Über	 eine	Auflösung	 sind	die	

Mitglieder	im	Einladungsschreiben	ausdrücklich	unter	Angabe	der	Gründe	hinzuweisen.		

	

2. Bei	 Auflösung	 des	 Vereins	 oder	 bei	 Verlust	 der	 Rechtsfähigkeit	 aus	 sonstigen	 Gründen,	 ist	 das	

Vereinsvermögen	einer	gemeinnützigen	Einrichtung	zuzuführen.	Die	Einrichtung	wählt	die	MV	aus,	

welche	auch	die	Liquidatoren	bestellt	und	deren	Vertretungsbefugnis	bestimmt.	
	

§16	Vereinsrecht	

Für	die	in	dieser	Satzung	nicht	aufgeführten	Punkte	tritt	das	Vereinsrecht	in	Kraft.	
 

§17	Beschlüsse	über	Organisationsfragen	
	

Der	Präsident	wird	ermächtigt,	Änderungen	und	Ergänzungen	der	Satzung	vorzunehmen,	von	denen	

das	Amtsgericht	die	Eintragung	in	das	Vereinsregisterveranlassen	muss,	soweit	diese	Abänderungen	



 

Satzung des Porsche Club für den klassischen 911 Südwest  vom 11.01.2011/21.02.2011/28.01.2017 Version 3 

10 Seite		10		I		10	

sich	nicht	 auf	 die	Bestimmungen	über	 den	 Zweck	des	Vereins,	 über	 bei	Wahlen	und	Beschlüssen	

notwendige	Mehrheiten	und	über	den	Anfall	des	Vereinsvermögens	bei	der	Auflösung	beziehen.	

	

 

§18	Erfüllungsort	und	Gerichtsstand	
	

Erfüllungsort	und	Gerichtsstand	für	alle	sich	aus	dieser	Satzung	ergebenden	Rechte	und	Pflichten	

sowie	alle	Ansprüche,	Forderungen		und		Verbindlichkeiten		des	Porsche	Club	für	den	klassischen	

911		Südwest			e.	V.	ist	Ebersbach	a.d.	Fils	bzw.	Göppingen.		

Alle	Mitglieder	des	Vereins	haben	dieser	Satzung	zugestimmt.	

Carsten	Prochaska	 	 	 	 	 Ralf	Burger	 	 	

Roland	Bässler	 	 	 	 	 	 Jörg	Hiller	 	

Jürgen	Lipp	 	 	 	 	 	 Michael	Maisch		 	

Ulf	Schaible	 	 	 	 	 	 Dieter	Weimer	

	

Satzungsänderung	Plochingen	28.	Januar	2017	

	

	

Carsten	Prochaska	 	 	 Ralf	Burger	 	 	 	 Peter	Heideke	


